
STEUERERKLÄRUNG 2010 
 

In den nächsten Tagen ist es wieder soweit, die Steuererklärung 2010 wird per Post zuge-
stellt. Damit Ihnen das Ausfüllen auch dieses Jahr kein Kopfzerbrechen bereitet, folgend 
einige hilfreiche Tipps und Infos. 

Wegleitung 
 

Studieren Sie vor dem Ausfüllen der Steuererklärung die Wegleitung. Auf der Software ist 
diese als PDF integriert. Bitte Beachten Sie die Übersicht über die Unterschiede Staats- und 
Gemeindesteuern / direkte Bundessteuer auf Seite 40/41. 
 
Auf das Jahr 2010 haben folgende Positionen Neuerungen erfahren: 

• Revision des Verrechnungssteuergesetzes. Neu gilt ein verrechnungssteuer Zinsbe-
trag von Fr. 200.- (bisher Fr. 50.-) 

• Die Mietwertansätze für das Jahr 2010 wurden angepasst. 
• Seit dem 01.01.2010 gehen natürliche und juristische Personen bei einer erstmaligen 

Selbstanzeige unter gewissen Bedingungen straffrei aus. 

Bereitstellen der notwendigen Unterlagen 
 

Sammeln Sie rechtzeitig alle notwendigen Unterlagen. Erstellen Sie einen Ordner „STEU-
ERN“ und legen Sie schon unter dem Jahr alle notwendigen Dokumente fortlaufend ab. 
 
Die folgenden Dokumente können Sie ausdrucken und verwenden: 
 
Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung.pdf 
Inhaltsverzeichnisx.pdf 

Ausfüllen mittels Computer-Programm 
 

Das Ausfüllen mittels Steuerprogramm erleichtert Ihnen und uns viel Arbeit. 
Die Steuersoftware 2010 steht zur Verfügung. Sie kann unter www.steuern.lu.ch herunterge-
laden werden. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen versenden wir die CD nicht 
mehr mit der Steuererklärung, bei Bedarf kann diese aber gratis bei uns bezogen werden. 
Bei Problemen mit der Software kann die Hotline-Nummer 041 228 57 00 kontaktiert werden. 
 
Update Checker 
Wer bereits die Steuererklärung 2009 elektronisch ausgefüllt hat, kann das letztjährige Pro-
gramm starten. Mittels Update Checker gelangt man auf die Homepage der Dienststelle 
Steuern, wo die Software 2010 bereit steht. 
 
Die Originalformulare (Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis) sind mit dem 
unterzeichneten Computerausdruck und dem Barcode-Blatt an uns zu retournieren.  
 
 
 



 
 

Abgabe der Steuererklärung 
 

Die Steuererklärung ist komplett ausgefüllt und unterzeichnet, zusammen mit den Belegen 
bis 31. März 2011 einzureichen.  

Fristerstreckung 
 

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Steuererklärung  rechtzeitig  einzureichen, ist ein schrift-
liches Fristerstreckungsgesuch einzureichen. Auf unserer Homepage www.buchrain.ch kön-
nen sie unter Online-Dienste Fristerstreckungsgesuche das Gesuch erfassen. Auch per 
Email an steuern@buchrain.ch ist dies möglich. 
 
Die Fristerstreckung wird längstens bis 30. November 2011 gewährt.  
Ohne Gegenbericht gilt das Gesuch als bewilligt. 
 
Für Selbständigerwerbende, Landwirte und Steuerpflichtige mit Vertretungen gilt eine gene-
relle Frist bis 31. August 2011.  

Steuerbares Einkommen 2011 
 

Falls Ihr steuerbares Einkommen für das Jahr 2011 wesentlich ändert, können Sie dies unter 
Ziffer 380, Seite 3 der Steuererklärung deklarieren. Bei fristgerechter Eingabe der Steuerer-
klärung wird diese Deklaration für die Akontorechnung 2011 berücksichtigt. Diese erhalten 
Sie Ende Mai 2011. 

Vorauszahlungen 
 

Der Zinssatz für die Vorauszahlungen 2011 beträgt 1 %, ist steuerfrei und wird der Schluss-
rechnung 2011 gutgeschrieben. Jeder Steuererklärung liegt ein Einzahlungsschein bei.  Bitte 
verwenden Sie für Zahlungen 2011 nur diesen Einzahlungsschein und passen Sie laufende 
Daueraufträge entsprechend an. 

Rückfragen 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Für persönliche Besprechungen bitten wir 
um vorherige Terminvereinbarung.  
 
Telefon 041 444 20 35 
E-Mail  steuern@buchrain.ch 

www.steuern.lu.ch 
 

Unter der offiziellen Homepage der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern finden Sie unter 
anderem auch das Luzerner Steuerbuch, den Steuerkalkulator, die Kurslisten und viele wei-
tere hilfreiche Informationen. 
 
Wir bedanken uns bereits im Voraus für die fristgerechte Abgabe der Steuererklärung. 


